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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Entgeltfortzahlungsgesetz geändert 
wird; Begutachtungsverfahren 

Zl. 31.400/59-V/3/89 
vom 21. Februar 1989 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Wie n 

A-1015 Wien 

Telefon 51 433/ DW 

1816 

Sachbearbeiter: 

Rat Dr. Gotthalmseder 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates betr. die Begutachtung der 

an die vor beratenden Körperschaften und Zentralstellen versendeten Gesetzes

entwürfe beehrt sich das Bundesministerium für Finanzen, in der Anlage seine 

Stellungnahme zu dem vom BMAS erstellten und mit Note vom 21. Februar 1989, 

Zl. 31.400/59-V/3/89, versendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Entgeltfortzahlungsgesetz geändert wird, in 25-facher Ausfertigung zu 

übermitteln. 

Anlage 

25 Kopien 

21. März 1989 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schlusche 

Für die Richtigkeit 
de

r
: 

Telex 111688 - Telefax 5127869 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Entgeltfortzahlungsgesetz geändert 
wird; Begutachtungsverfahren 

Telefon 51 433/ DW 
1816 

Zl. 31. 400/59-V/3/89 
Sachbearbeiter: 

vom 21. Februar 1989 

An das 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Wie n 

Rat Dr. Gotthalmseder 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich mitzuteilen, daß gegen 

den mit Zl. 31. 400/59-V/3/89, vom 21. Februar 1989 übermittelten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Entgeltfortzahlungsgesetz geändert wird, 

vom ha. Standpunkt aus kein Einwand besteht. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Herrn Präsidenten 

des Nationalrates übermittelt. 

.21. März 1989 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schlusche 

Für die Richtigkeit 
dera:;;:ng: 

Telex 111688 - Telefax 5127869 
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